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Verordnung 
über die Erhöhung der Verantwortung 

der Bäte der Städte und Gemeinden 
für Ordnung, Sauberkeit und Hygiene 

im Territorium

vom 19. Februar 1969

Auf der Grundlage des Beschlusses des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 15. Sep
tember 1967 über die Weiterentwicklung der Haus
halts- und Finanzwirtschaft der Städte und Gemein
den (GBl. I S. 111) und der Erfahrungen der Räte der 
Städte und Gemeinden bei der Gestaltung ihrer Füh
rungstätigkeit auf dem Gebiet der Ordnung, Sauber
keit und Hygiene im Territorium wird folgendes ver
ordnet:

Grundsätze

■ § 1
(1) Die Verschönerung und sozialistische Gestaltung 

der Städte und Gemeinden ist Aufgabe der Gemein
schaft ihrer Bürger unter Führung der örtlichen 
Volksvertretung. Die Räte der Städte und Gemeinden, 
die Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen so
wie die Bürger tragen im Rahmen der zentralen staat
lichen Planung und Leitung eine hohe Verantwortung 
für die Gewährleistung von Ordnung, Sauberkeit und 
Hygiene im Territorium. Die bei der Gewährleistung 
und Erhöhung von Ordnung, Sauberkeit und Hygiene 
im Zusammenwirken erzielten Ergebnisse dienen der 
Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen 
der Bürger und zeigen jedem Werktätigen sichtbar die 
Fortschritte bei der Gestaltung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft.

(2) Im Auftrag ihrer Volksvertretung treffen die 
Räte der Städte und Gemeinden die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Initiative der Werktätigen bei der 
Sauberhaltung ihrer Stadt oder Gemeinde zu fördern, 
die Einhaltung der Rechtspflichten der Betriebe und 
volkseigenen Kombinate (nachstehend Betriebe ge
nannt) sowie der Bürger zu gewährleisten und die 
eigenen Kräfte und Mittel rationell einzusetzen. Sie 
wirken insbesondere darauf ein, daß
— Straßen, Wege und Plätze verkehrssicher gehalten 

und ausgebaut
— Park§, Grünanlagen, Vorgärten und andere Stät

ten der Erholung angelegt und gepflegt

— Gebäude, einschließlich Wochenendgrundstücke, vor 
Schäden geschützt, instandgehalten und moderni
siert

— das Stadtbild, vor allem in den Stadtzentren, und 
das Aussehen der Gemeinden den wachsenden 
ästhetischen und kulturellen Ansprüchen der Bür
ger entsprechend gestaltet

werden. Sie nehmen Einfluß darauf, daß die für die 
Verunreinigung von Luft und Gewässern sowie für 
Lärm festgelegten Grenzwerte durch betriebliche An
lagen eingehalten werden.

(3) Die Grundlage der Tätigkeit der Räte der Städte 
und. Gemeinden bei der Aufrechterhaltung und Ver
besserung von Ordnung, Sauberkeit und Hygiene im 
Territorium sind die dafür geltenden Rechtsvorschrif
ten der Deutschen Demokratischen Republik sowie die 
Ortssatzungen und andere Beschlüsse der Volksvertre
tungen.

§ 2
(1) Die Räte der Städte und Gemeinden stützen sich 

bei der Entwicklung der Masseninitiative zur Verbes
serung von Ordnung, Sauberkeit und Hygiene und bei 
der Erziehung der Bürger zur Erfüllung ihrer Rechts- 
pfiichten auf die gesellschaftlichen Organisationen im 
Territorium sowie auf die unmittelbare Mitarbeit der 
Bevölkerung in Beratungsgremien. Sie arbeiten ins
besondere mit den Ausschüssen der Nationalen Front 
eng zusammen. Sie sind verpflichtet zu sichern, daß 
die Ausschüsse der Nationalen Front rechtzeitig von 
allen Maßnahmen der Stadt, Gemeinde oder der Be
triebe informiert werden, die Ordnung, Sauberkeit und 
Hygiene im Wohngebiet betreffen.

(2) Zur Förderung der unmittelbaren Mitarbeit der 
Bevölkerung an der Lösung der Aufgaben auf dem 
Gebiet der Ordnung, Sauberkeit und Hygiene bilden 
die Räte der Städte und Gemeinden Ortshygiene
aktivs. Die Ortshygieneaktivs unterstützen, insbeson
dere im Zusammenwirken mit den Hygienekontroll
punkten, die Räte der Städte und Gemeinden bei der 
Analyse und Kontrolle der hygienischen Verhältnisse 
und bei der sachkundigen Vorbereitung von Entschei
dungen.

§3
(1) Die Räte der Städte und Gemeinden organisie

ren den Einsatz ihrer Kräfte und Mittel und die Nut
zung der Initiative der Werktätigen zur Verbesserung


